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Niedersächsisches Ministerium
für Umwelt und Klimaschutz

Aufgabe
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Niedersächsisches Ministerium
für Umwelt und Klimaschutz

Aufgabe

Anforderungen aus Sicht des Vollzuges
• Vollständige Berücksichtigung der geltenden Regelungen des 

vorsorgenden Umweltschutzes (Wasser Boden Abfall) undvorsorgenden Umweltschutzes (Wasser, Boden, Abfall) und 
widerspruchsfreie Abgrenzung zu anderen Rechtsbereichen.

• Aufeinander abgestimmte Verwertungsoptionen, die rechtssicherAufeinander abgestimmte Verwertungsoptionen, die rechtssicher 
von den Beseitigungsoptionen und den Pflichten zur Gefahren-
abwehr abgegrenzt sind.

• Schlüssiges und vollzugstaugliches Bewertungskonzept, das 
• sämtliche Entsorgungswege für mineralische Abfälle umfasst,

di A f d di B t d S h dl i k it• die Anforderungen an die Bewertung der Schadlosigkeit 
systematisch und widerspruchsfrei miteinander verbindet.
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Niedersächsisches Ministerium
für Umwelt und Klimaschutz

Vollzug in der Gegenwart

Vollzugserfahrungen mit der LAGA-Mitteilung 20

• Fachlich schlüssiges Konzept.
• Systematische und widerspruchsfreie Verknüpfung sämtlicher 

Einsatzbereiche von mineralischen Abfällen.
K kt d i i h hl R l k• Kompaktes und in sich geschlossenes Regelwerk.

• Anwendungssicherheit durch einfache Regelungen und langjährige 
Erfahrungen bei Erzeugern Anwendern Beratern und BehördenErfahrungen bei Erzeugern, Anwendern, Beratern und Behörden.

• Rechtssichere Ausschreibung und Vergabe von Bauleistungen.

ErgebnisErgebnis
Der Vollzug funktioniert (nahezu „selbstvollziehend“) und
ohne Verwendung von (Rechts)Kommentaren
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Niedersächsisches Ministerium
für Umwelt und Klimaschutz

Beispiel: Ausschreibungen für mineralische Abfälle

NI
BWBW

NW

BYBY

HE NL
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Niedersächsisches Ministerium
für Umwelt und Klimaschutz

Mantelverordnung

Ziel der Regelung (Stand: 06.01.2011)

• Schaffung eines abgestimmten und in sich geschlossenen Gesamt-
konzeptes für die Regelungsfelder
• Grundwasserverordnung,

Ersatzbaustoffverordnung• Ersatzbaustoffverordnung,
• Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV).

De tliche Erleichter ngen für den Ver alt ngs oll g• Deutliche Erleichterungen für den Verwaltungsvollzug.

• Gewährleistung eines ausreichenden Schutzes
d G d V i i d• des Grundwassers vor Verunreinigungen und

• des Bodens vor schädlichen Veränderungen.
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Niedersächsisches Ministerium
für Umwelt und Klimaschutz

Ersatzbaustoffverordnung

Fachliche Kritikpunkte - Allgemein

• Keine Verwendung von in der Abfallwirtschaft eingeführten
Begriffen. Die im Vollzug eingespielte Begrifflichkeit geht verloren
(Anlagengenehmigung und -überwachung, Register, Abfallstatistik).

• Keine Abfallbezeichnungen und Abfallschlüssel nach der AVV• Keine Abfallbezeichnungen und Abfallschlüssel nach der AVV.
• Unverständlich durch viele Abkürzungen.
• Einbautabellen sind aufgrund vieler Ausnahmen Fußnoten undEinbautabellen sind aufgrund vieler Ausnahmen, Fußnoten und 

Sonderregelungen im „normalen“ Vollzug nicht handhabbar.
• Verweis auf eine Vielzahl von Regelwerken der FGSV

(Erstellung von den betroffenen Kreisen ohne relevante 
Einflussmöglichkeit der Umweltverwaltung).
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Niedersächsisches Ministerium
für Umwelt und Klimaschutz

Ersatzbaustoffverordnung

Fachliche Kritikpunkte - Vollzugstauglichkeit
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Niedersächsisches Ministerium
für Umwelt und Klimaschutz

Ersatzbaustoffverordnung

Fachliche Kritikpunkte - Allgemein

• Kein ganzheitliches fachliches Konzept erkennbar.
• Wichtige Aspekte der Abfallwirtschaft werden nicht berücksichtigt.
• Keine Harmonisierung mit den Regelungen für

• die Verwertung in Bauprodukten,
• die Verfüllung von Abgrabungen
• die Verwertung im Bergbau über Tage,
• die Entsorgung auf Deponien.

• Keine Anforderungen an Einbau von pechhaltigem Straßenaufbruch
l t fäh li h Abf ll• massenrelevanter gefährlicher Abfall.

• Minimierungsgebot der EG-POP-Verordnung.
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Niedersächsisches Ministerium
für Umwelt und Klimaschutz

Ersatzbaustoffverordnung

Fachliche Kritikpunkte - Schadstoffgehalte

• Keine Bewertung der Feststoffgehalte (nur PAK - undifferenziert).
• Keine Beschränkungen bei schadstoffhaltigen Abfällen

• Großbaumaßnahmen,
• Maßnahmen ohne häufige Aufbrüche,
• oberirdische Baumaßnahmen.

• Das gesetzliche Verbot der Schadstoffanreicherung 
(§ 5 Abs. 3 KrW-/AbfG) wird nicht berücksichtigt.
→ Der Entwurf lässt eine großräumige und irreversible Verteilung→ Der Entwurf lässt eine großräumige und irreversible Verteilung

von Schadstoffen zu.
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Niedersächsisches Ministerium
für Umwelt und Klimaschutz

Ersatzbaustoffverordnung

Fachliche Kritikpunkte - Sickerwasser

• Mobilisierbarer Schadstoffvorrat wird nicht begrenzt.
• Insbesondere auf sandigen Standorten mit geringen Grundwasser-

flurabständen ist in vielen Fällen der erforderliche Abstand 
zwischen Vorsorge und Nachsorge nicht darstellbarzwischen Vorsorge und Nachsorge nicht darstellbar.

• Sickerwasserprognose nach den Maßstäben der Nachsorge
löst für bestimmte Szenarien den Verdacht schädlicher Boden-
veränderungen aus.

• Wechselwirkungen unterschiedlicher Ersatzbaustoffe miteinander 
und chemische Milieubedingungen werden nicht berücksichtigt.

• Kein Abgleich mit den Zuordnungswerten der Deponieverordnung.
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Niedersächsisches Ministerium
für Umwelt und Klimaschutz

Ersatzbaustoffverordnung

Fachliche Kritikpunkte - Sickerwasser

Bewertung des Sickerwassers (Säuleneluat - Perkolationsprüfung)

Abfallart SWS-3 SKA SFA EU-Ratsentscheidung
vom 19 12 2002:

Parameter Mo Mo Mo
vom 19.12.2002:
Deponie für Inertabfall:
Mo ≤ 200 μg/l

EBV-E (13.11.07) 230 80 3.000

EBV-E (06.01.11) 1.000 350 7.000

Deponie für 
nicht gefährliche Abfälle:
Mo ≤ 3 500 μg/lEBV E (06.01.11) Mo ≤ 3.500 μg/l
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Niedersächsisches Ministerium
für Umwelt und Klimaschutz

Ersatzbaustoffverordnung

Fachliche Kritikpunkte - Untersuchung und Bewertung

• Keine Vorgaben für die Untersuchung und Bewertung von 
Bodenmaterial/Bauschutt und von Gemischen beim Ausbau.

• Keine einheitliche Untersuchung (2 : 1 ↔ 10 : 1) und keine auf 
einheitliche Untersuchungsverfahren bezogenen Zuordnungswerteeinheitliche Untersuchungsverfahren bezogenen Zuordnungswerte 
für Altlastenbewertung, Verwertung in bodenähnlichen Anwen-
dungen, Verwertung in technischen Bauwerken, Deponierung.

• Das Säulenverfahren ist für einen einheitlichen und praxis-
gerechten Vollzug nicht akzeptabel.

• Keine unmittelbare Anerkennung der Untersuchungsergebnisse 
nach EBV in der DepV.
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Niedersächsisches Ministerium
für Umwelt und Klimaschutz

Ersatzbaustoffverordnung

Fachliche Kritikpunkte - Untersuchung und Bewertung
Gleichsetzung und Umrechnung der Untersuchungsergebnisse

Euwid 27 2011Euwid 27.2011

• Gleichsetzung der Untersuchungsergebnisse für die Eluat-
konzentrationen für W : F = 2 : 1 (Säuleneluat = Schütteleluat)

Euwid 38.2011

konzentrationen für W : F  2 : 1 (Säuleneluat  Schütteleluat)
• Umrechnung der Untersuchungsergebnisse des Schütteleluates

(W : F = 2 : 1) auf das Schütteleluat (W : F = 10 : 1)
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Niedersächsisches Ministerium
für Umwelt und Klimaschutz

Ersatzbaustoffverordnung

Fachliche Kritikpunkte - Untersuchung und Bewertung
• BMU-“Verhältnismäßigkeitsfaktor“ 1,5 im Ableitungskonzept.
• Gleichsetzung der Ergebnisse von Schüttel- und Säuleneluat ist 

fachlich nicht begründbar.
• Umrechnung der Ergebnisse von Schütteleluaten mit unterschied• Umrechnung der Ergebnisse von Schütteleluaten mit unterschied-

lichen W : F-Verhältnissen ist fachlich nicht begründbar.
• Die fachlichen Grundlagen für die Ableitung der Zuordnungswerte der 

EU-Ratsentscheidung sind für die geplante Umrechnung  
unzureichend (EU-Modellierung für Kesselaschen).

ErgebnisErgebnis
Der Anspruch einer wissenschaftlich stimmigen Festlegung
der Zuordnungswerte wird nicht erfüllt.
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Niedersächsisches Ministerium
für Umwelt und Klimaschutz

Ersatzbaustoffverordnung

Fachliche Kritikpunkte - Untersuchung und Bewertung
RC-Baustoff-Hersteller RC-Baustoff-Abnehmer1
Eignungsnachweis mit
Säulenverfahren 2 : 1

Kontrolle am Einbauort mit
Schüttelverfahren 2 : 1

Einstufung: RC 1 ≠ Einstufung: RC 2 ?
RC-Baustoff-Hersteller Deponiebetreiber

Einstufung: RC 1 ≠ Einstufung: RC 2 ?
2

• Eignungsnachweis mit 
Säulenverfahren 2 : 1

• Einstufung: RC 3 → nicht vermarktbar

p

Kontrolle auf der Deponie mit
Schüttelverfahren 10 : 1

g
• Umrechnung für Deponierung

Einstufung: DK 0 ≠ Einstufung: DK I ?
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Niedersächsisches Ministerium
für Umwelt und Klimaschutz

§ 12 Bundes-Bodenschutzverordnung

Fachliche Kritikpunkte

• Kein ganzheitliches fachliches Konzept erkennbar.
• Für einen widerspruchsfreien Vollzug nicht geeignet.
• Keine Berücksichtigung der im Vollzug bewährten Regelungen der 

TR B d fü di V füll Ab b d d E t fTR Boden für die Verfüllung von Abgrabungen und des Entwurfes 
der Themengruppe Bodenmaterial (Fachleute aus BMU, UBA, 
BGR, Länderumweltministerien, Landesämtern).)

• Keine Harmonisierung der Untersuchung und Bewertung mit dem 
Entwurf der EBV und der DepV.

• Vorgabe unterschiedlicher Untersuchungsverfahren für das Eluat.
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Niedersächsisches Ministerium
für Umwelt und Klimaschutz

§ 12 Bundes-Bodenschutzverordnung

Fachliche Kritikpunkte

• Keine Beschränkung der Verfüllung auf (in der Regel) 
Bodenmaterial.

• Keine Beschreibung von Kriterien für natürliche Bodenfunktionen.
K i B h ib d U t h f d i / f• Keine Beschreibung des Untersuchungserfordernisses/-umfangs.

• Keine Anforderungen an die Überwachung des Einbaus.
• Keine Anforderungen an die Beweissicherung• Keine Anforderungen an die Beweissicherung.
• Keine Regelungen (Übergangsfristen) für die Anpassung 

bestehender Genehmigungen für Verfüllungsmaßnahmen.G g g g ß
→  Beseitigung von Rechtsunsicherheiten aufgrund der Recht-
sprechung des OVG Rheinland-Pfalz vom 12.11.2009.
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Niedersächsisches Ministerium
für Umwelt und Klimaschutz

Fazit

Widerspruchsfreie Grundlagen sind vorhanden, daher …

… Initiative der von den Regelungen betroffenen „Kreise“
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Niedersächsisches Ministerium
für Umwelt und Klimaschutz

Fazit

Widerspruchsfreie Grundlagen sind vorhanden, aber …

• Geltende rechtliche Anforderungen an
• den vorsorgenden Schutz von Böden und Gewässern sowie
• eine vorsorgende Abfallwirtschaft
werden aufgegeben.

• Die Anforderungen an unterschiedliche Einsatzbereiche werden 
nicht s stematisch miteinander erknüpftnicht systematisch miteinander verknüpft.

• Ein einfacher und widerspruchsfreier Vollzug ist nicht zu 
gewährleisten.gewährleisten.

• In wesentlichen Punkten wird von der bewährten Vollzugspraxis 
und von den Beschlüssen der UMK-Gremien abgewichen.
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Niedersächsisches Ministerium
für Umwelt und Klimaschutz

Fazit

Ausblick für den Vollzug:  Dunkle Wolken aus Bonn
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